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Der Zugang zum Universitätsnetz darf nur zur Nutzung von Kommunikationsdiensten im 
Internet (wie etwa Dialogzugriff auf externe Datenbanken und Informationssysteme, 
Dateitransfer, elektronische Post, News und World Wide Web) verwendet werden, die 
Forschung und Lehre dienen. 

Jegliche missbräuchliche Nutzung der Kommunikationsdienste ist untersagt. 

 Missbräuchlich ist die Nutzung insbesondere, wenn sie kommerziellen Zwecken dient 
oder gegen einschlägige Schutzvorschriften (unter anderem Strafgesetze, 
Jugendschutzgesetz, Datenschutzrecht) verstößt.  

 Hierzu gehören ausdrücklich auch die Tatbestände etwa der Computer-Kriminalität, 
des Vertriebs pornografischer oder rechts- bzw. linksradikaler Bilder und Schriften oder 
des Diebstahls, der Veränderung oder sonstigen Manipulation von bzw. an Daten und 
Programmen sowie der Übertragung von Daten, die geeignet sind, das 
Persönlichkeitsrecht anderer und/oder deren Privatsphäre zu beeinträchtigen oder 
bestehende Urheberrechte bzw. auf diesen gründende Lizenzen zu verletzen. 

 Nutzungen sind auch missbräuchlich, wenn folgende, nicht abschließend aufgeführte 
Sachverhaltskonstellationen erfüllt sind 

 Abruf pornografischer oder rechts- bzw. linksradikaler Bilder und Schriften 

 Up- und Downloaden von Computerspielen sowie von urheberrechtlich geschützten 
Filmen und Musiktiteln 

 ohne Zustimmung und daher unberechtigter Zugriff auf Informationen und 
Ressourcen anderer verfügungsbefugter Nutzer 

 Vernichtung von Daten und Programmen, das heißt Verfälschung und/oder 
Vernichtung von Informationen anderer Nutzer – insbesondere auch durch die 
Infizierung mit Computerviren 

 Netzbehinderung, das heißt Behinderungen und/oder Störungen des Netzbetriebes 
oder anderer netzteilnehmender Nutzer, etwa durch  

 ungesichertes Experimentieren im Netz, etwa durch Versuche zum Umgehen von 
Passwörtern 

 nichtangekündigte und/oder unbegründete massive Belastung des Netzes zum 
Nachteil anderer Nutzer oder Dritter. 

Die missbräuchliche Nutzung führt zum Ausschluss von der Nutzung der angebotenen 
Kommunikationsdienste oder Teilen davon durch das Universitätsrechenzentrum. 

In besonders schwerwiegenden Fällen, bei denen die missbräuchliche Nutzung eine 
Verletzung geltenden Rechts darstellt, können zivil- oder strafrechtliche Schritte eingeleitet 
werden. 

 


